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1. Erläuterung zum Verkehrs- und Fusswegrichtplan 
 
 
1.1 Zweck und Aufgabe der Richtpläne 
 
Gemäss Kantonalem Planungs- und Baugesetz (PBG) § 10 sollen Richtpläne aufzeigen, wie die 
raumwirksamen Tätigkeiten im Hinblick auf die anzustrebende Entwicklung aufeinander abge-
stimmt werden, und in welcher zeitlichen Folge und mit welchen Mitteln vorgesehen ist, die Auf-
gaben zu erfüllen. 
 
Der Verkehrsrichtplan umschreibt die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Verkehrsrich-
tungen, er enthält die bestehenden und geplanten Anlagen, legt die Koordinationsaufgaben fest 
und gibt einen Überblick über die zu realisierenden Massnahmen. 
 
Das Fusswegnetz hat die wesentlichen Siedlungsfunktionen miteinander zu verbinden. Fusswege 
erschliessen und verbinden insbesondere Wohngebiete, Kindergarten und Schule, Haltestellen 
des öffentlichen Verkehrs, öffentliche Einrichtungen, Erholungsgebiete, Geschäfte. Der 
Fusswegrichtplan wird sinnvollerweise mit dem Verkehrsrichtplan kombiniert. 
Im weiteren Bereich der Besiedlung ist zwischen Fuss- und Wanderwegen eine sinnvolle Arbeits-
teilung zu finden, und es ist ein in sich geschlossenes Fusswegnetz zu schaffen. 
 
Die Strasseneinreihung wurde parallel zum Verkehrsrichtplan im entsprechenden Verfahren 
bearbeitet und festgelegt. 
 
1.2 Rechtsgrundlagen / Verbindlich 
 
Das Kantonale Planungs- und Baugesetz gibt den Gemeinden die Kompetenz, kommunale Richt-
pläne zu erlassen (§ 8 PBG). 
 
Sie sind verbindlich für die Behörden (§ 10 PBG). In der Erfüllung ihrer Aufgaben haben sich die 
Behörden damit an den Richtplan zu halten. Dies gilt insbesondere beim Aufstellen verbindlicher 
Pläne (z.B. Strassen- und Baulinienpläne), bei der Genehmigung von Plänen (Bauvorhaben), bei 
Stellungnahmen zu Handen des Kantons usw. 
 
Für den Verkehrs- und Fusswegrichtplan gilt der generelle Vorbehalt, dass bauliche Massnahmen 
an Kantonsstrassen nur realisiert werden können, wenn sie im Bauprogramm enthalten sind. 
Der Richtplan wird mit der Genehmigung durch den Regierungsrat für die Behörden verbindlich. 
 
Für den Fuss- und Wanderwegnetz-Richtplan gilt das seit dem 1. Januar 1991 in Kraft stehende 
Weggesetz des Kantons Luzern. Danach hat die Gemeinde bis zum 1. Januar 1993 den Richtplan 
für das Fusswegnetz zu erstellen. Dieser Richtplan ist vom Regierungsrat zu genehmigen. 
 
Für das Verfahren gelten die gleichen Vorschriften wie für die übrigen Richtpläne. Der Fuss-
wegrichtplan ist für die Behörden ebenfalls verbindlich. 
 
1.3 Genehmigung 
 
Öffentliche Auflage vom 10. Juni 2003 bis 9. Juli 2003. 
 
Der Verkehrs- und Fusswegrichtplan wurde am 7. Januar 2004 bzw. 2. April 2008 vom Gemeinde-
rat beschlossen und am 8. Juni 2004 (Protokoll Nr. 679) bzw. 10. Juni 2008 (Protokoll Nr. 662) 
vom Regierungsrat genehmigt. 
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2. Bestandteile und Gliederung 
 
 
2.1 Verkehrsrichtplan 
 

Verkehrsrichtplan 1:2000 
 

 mit den bestehenden und geplanten Elementen des motorisierten,  
privaten Verkehrs, mit dem Radwegnetz, Fusswegverbindung und 
Trottoirs, gestalterischen Hinweisen und Parkplätzen 

 
Richtplaninhalt:   
   
1. Strassenfunktionen  • Hauptverkehrsstrasse 
   • Verbindungsstrasse 
   • Sammelstrasse 
   • Erschliessungsstrassen (und Zufahrten für mehrere Parzellen) 
    
 Massnahmen:  S : an übergeordneten Strassen 

E.: an Erschliessungsstrassen 
X : keine Durchfahrt für MIV (MIV: motorisierter Individualverkehr) 

    
2. Langsamverkehr  • Fussweg (Fussgängerverbindungen) 
   • Fuss- und Radweg 
   • Fuss- und Radweg mit geringer Erschliessungsfunktion 
    
 Massnahmen:  F : an Fusswegen 

R.: an Fuss- und Radwegen (inkl. geringer Erschliessungsfunktion)
Q : Querungshilfen (für Fussgänger und Radfahrer) 

    
3. Strassenraum-

gestaltung 
 • Verkehrsberuhigungen 

• Aufwertung Strassenraum 
    
 Massnahmen:  K : Umgestaltung Knoten und Einmündungsbereich 

G : Gestalterischer Hinweis und Strassenraumaufwertung, 
      Besondere Gestaltung der Fussgängerbereiche. 
      Platzbereich oder Platzgestaltung (z.B. Verkehrsberuhigung) 
T : Pfortenbereich / Torsituation 

    
4. Parkierung  • Öffentliche Parkplätze 

• Parkplätze mit Publikumsverkehr (z.T. halböffentliche Nutzung) 
 Massnahmen:  P : Parkplätze 

Velo : Veloabstellplätze und Bike + Ride 
P + R: Park + Ride beim Busbahnhof 
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Verkehrsrichtplan 1:5000 

 Die grossflächigen Aussagen wie zusammenhängende Verkehrs-
kammern, T-30 Zonen und Inhalte zum Öffentlichen Verkehr sind 
im Planmassstab 1 : 5000 separat dargestellt. 

 
Richtplaninhalt:   
   
1. Verkehrskammern 

Massnahmen: 
 V : Verkehrsberuhigte Kammern 

Z : T-30 Zone bestehend und geplant/geeignet 
      Begegnungszonen T-20 Zonen 

    
2. Oeffentlicher Verkehr 

Bus 
 B : Buslinie 

      Busknoten 
      Bushaltestellen (z.T. Veloparkplätze) 
      Velo: Veloparkplätze (Bike + Ride) 
      Park + Ride 

 
 
2.2 Fusswegrichtplan (als Bestandteil des Verkehrsrichtplans) 
 

Fusswegrichtplan 1:2000 
 

 Siehe Verkehrsrichtplan Thema Langsamverkehr und 
Strassenraumgestaltung 

 
 
 
2.3 Massnahmenkatalog 
 

Bericht und Massnahmen-
katalog 

 Allgemeine Zielfomulierungen und Massnahmenkatalog in dem die 
einzelnen Massnahmen beschrieben und/oder skizziert sind. 

 
Mit den nachstehend aufgeführten Massnahmen sollen die Zielvorstellungen des Verkehrs- und 
Fusswegrichtplanes erreicht werden. Demzufolge sind die verschiedensten Massnahmen vorstell-
bar, wie: 
 
• heutigen Zustand beibehalten, schützen 

• bauliche Veränderungen, Ergänzungen oder Neugestaltungen 

• Neu- und Ersatzpflanzungen von Bäumen 

• rechtliche Sicherung z.B. eines Weges 

• Kennzeichnung und Wegweisung für die Fuss- und Wanderwege sowie Fahrradwege 
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Der Massnahmenkatalog ist tabellarisch dargestellt und gemäss dem nachstehenden Schema 
umschrieben (A4 Querformat): 
 
Linke Spalte: 
K.-Nr. Bezeichnung der Massnahme 

Plan-Nr. Kurzumschreibung der Massnahme 

 A: 
 
M: 

Ausgangslage / Problembeschrieb 
 
Nähere Umschreibung der Massnahme und Ziel der Massnahme 

 
Rechte Spalte: 
Zuständigkeit/Federführung Zeithorizont/Priorität Konkretisierungsstufe 

Planungsträger A, B oder C VO, ZE oder FS 

K: 
U: 
F: 
D: 

Koordination mit anderen Massnahmen oder weiteren Stellen 
Hinweis zu bestehenden Unterlagen und allfälligem Anhang 
Angaben zu Kosten und Finanzierung 
Datum (Revision oder Ergänzung nach der 1. Genehmigung) 

 
 
Die aufgelisteten Massnahmen werden nach ihrem Konkretisierungsgrad unterschieden. Dabei 
können diese gemäss der Richtplan-Methodik folgenden Stufen zugeordnet werden: 
 

 
FS (Festlegung) 

 Das Entscheidungsverfahren ist abgeschlossen und die Mass-
nahme kann definitiv fixiert werden. Aus raumplanerischer Sicht 
steht der Realisierung dieses Vorhabens nicht mehr im Wege oder 
die Probleme können im Rahmen der Projektierung und Reali-
sierung gelöst werden. 

   

 
ZE (Zwischenergebnis) 

 Koordinationsaufgaben, für die noch kein abschliessender Konsens 
gefunden wurde oder für die räumliche Abstimmung noch nicht 
abgeschlossen ist. Das Vorhaben ist ideenhaft skizziert oder 
schriftlich umschrieben. Zwischenergebnisse legen das weitere 
Koordinationsverfahren fest und zeigen, was vorzukehren ist, um 
eine zeitgerechte Abstimmung zu erreichen. (Handlungsanweisung 
wer hat was und wann in welchem Verfahren zu tun und was ist 
dabei zu beachten). 

   

 
VO (Vororientierung) 

 Langfristige Aufgaben oder Vorhaben, bei denen die Ent-
scheidungsgrundlagen weitgehend fehlen. Meist Koordinations-
aufgaben, welche sich erheblich auf die räumliche Entwicklung 
auswirken können, die sich aber entweder zurzeit noch nicht in 
dem für die räumliche Abstimmung erforderlichen Mass um-
schreiben lassen und deren Realisierung in weiter Ferne liegt. Für 
die Erschliessungs- oder Verkehrsaufgabe besteht ein länger-
fristiger Handlungsbedarf, der im Zeitrahmen von 15 bis 25 Jahren 
näher zu prüfen und zu konkretisieren ist. Diese Richtplanelemente 
haben noch nicht bindenden Charakter und sind als vororien-
tierende Element zu behandeln. 
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Die Prioritäten (Zeithorizont) sind, soweit sinnvoll, festgelegt. Dabei können diese wie folgt unter-
schieden werden: 
 

 
Priorität A (kurzfristig) 

 Vorhaben ist bestimmt, alle Interessenten sind informiert, die 
Nutzungsplanung kann kurzfristig in Angriff genommen werden.
Realisierungszeitraum: innerhalb der ersten 5 Jahre nach An-
nahme der Verkehrsvorlage durch die Bürgerschaft zu realisieren. 

   

 
Priorität B (mittelfristig) 

 Der Interessenabwägungsprozess ist nicht abgeschlossen. Das 
Vorhaben ist ideenhaft skizziert oder schriftlich umschrieben.
Realisierungszeitraum: fünf bis zehn Jahre. 

   

 
Priorität C (langfristig) 

 Langfristige Aufgaben oder Vorhaben, bei denen die Entschei-
dungsgrundlagen weitgehend fehlen. (Vorsorgliches Aussparen 
von Freiräumen für langfristige Massnahmen) 
Realisierungszeitraum: bis etwa 15 Jahre / oder langfristige 
Option. 

 
 
Die Notwendigkeit für die Realisierung solcher Massnahmen muss aufgrund der laufenden , heute 
noch nicht genügend absehbaren Entwicklung und im Rahmen einer späteren Revision der 
Verkehrsplanung überprüft werden. Je nach Ergebnis der Prüfung, wird die Massnahme einer 
anderen Priorität und Konkretisierungsstufe zugeordnet. 
 
 
Das Erschliessungsprogramm nach Art. 19 / RPG ist für die Erschliessungsgebiete bezüglich 
Verkehrsfragen aus dem Verkehrsrichtplan weitgehend ersichtlich. 
 
Der Erschliessungsrichtplan gemäss neuem Planungs- und Baugesetz wird nicht mit dem vor-
liegenden Verkehrs- und Fusswegrichtplan kombiniert. 
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3. Massnahmenkatalog zum Richtplan 
 
 
3.1 Allgemeine Ziele der Verkehrsplanung in Beromünster 
 
Als Allgemeine Ziele der Verkehrsplanung gelten 
 
• Erfüllen der Verkehrsbedüfnisse aller Verkehrsteilnehmer 
• Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer 
• Wirtlichkeit (Wohnlichkeit) und Aufwertung der Quartiere, Strassen und Plätze 
 
 
Das Verkehrsnetz und die Verkehrsberuhigten Kammern 
 
a) Hauptverkehrsstrassen  /  (Hauptstrassennetz) 
 
Ein Grossteil der Verkehrsbelastung auf den übrigen Strassen ist Ziel- / Quellverkehr und Binnen-
verkehr. Dies zeigen unter anderem die Stosszeiten zu den Pendlerzeiten im Flecken (Ochsen-
kreuzung). Damit wird leider vermehrt der Verkehr in die Quartiere abgedrängt. Der punktuelle 
Leistungsausbau (z.B. Knotenverbesserungen) und weitere Netzausbauten bei einer weiteren 
Entwicklung von Beromünster ist nötig. Dies gilt insbesondere für die neue Westumfahrung des 
Fleckens durch das ehemalige SBB - Gelände und die anschliessende Ostumfahrung von der 
Aargauerstrasse (Höhe Sandhübel) bis zur Luzernerstrasse (Spittelmatte). Der Flecken wird vom 
Schwerverkehr entlastet. 
 
Die Realisierung der Westumfahrung ist auch Voraussetzung für die Erschliessung des Gebiets 
Bifang. Der Bau der Ostumfahrung ist mit einer geänderten Erschliessung des Sandhübel-
Quartiers verbunden: Die Sammelstrasse „Am Sandhübel“ mündet nicht mehr in die Aargauer-
strasse, sondern in die Ostumfahrung. Im Übrigen sind jedoch zwischen der Aargauer- und der 
Luzernerstrasse keine Knoten vorgesehen. 
 
Auch auf dem Hauptverkehrsstrassennetz ist die Koexistenz aller Verkehrsteilnehmer zu ver-
bessern und die Förderung und Sicherheit der nichtmotorisierten Verkehrsteilnehmer zu reali-
sieren. Verschiedene Massnahmenbeschriebe zeigen Verbesserungen auf. 
 
 
b) Die Abgrenzung der verkehrsberuhigten Kammern 
 
Die Verkehrsberuhigung hat zum Ziel, den motorisierten Verkehr möglichst direkt auf die 
Hauptstrassen zu lenken und die Quartierstrassennetze in zusammenhängende verkehrsberuhigte 
"Kammern" zu fassen. Die Abgrenzung ist aus den Richtplan 1 : 5000 ersichtlich und dem Mass-
nahmenbeschrieb "V".  
Die sicheren und direkten Uebergänge zwischen den Kammern sind als wichtige Anliegen für den 
nichtmotorisierten Verkehr besonders zu beachten. (siehe Massnahmenbeschriebe "Q"). 
 
 
c) Sammel- und Erschliessungsstrassen 
(Quartierstrassennetz innerhalb der verkehrsberuhigten Kammern) 
 
Die Sammel- und vor allem die Erschliessungsstrassen bilden ein feines Netz innerhalb der 
verkehrsberuhigten Kammern. Eine entsprechende Gestaltung und lokale Einschränkung des 
Fahrverkehrs soll zur sicheren Benutzung des Strassenraumes für die Anwohner führen. 
(Platzähnliche Gestaltungen von Knoten, versetzen der Fahrgasse mit Parkierung und Bäumen 
etc.). 
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Mit der Realisierung der Ostumfahrung muss die Don Boscostrasse neu an das übergeordnete 
Strassennetz angeschlossen werden: Die heutige Hauptzufahrt über die Chilegass ist aus topo-
grafischen Gründen nicht mehr möglich und das Trassee der heutigen Zwetschgengasse wird von 
der Umfahrungsstrasse beansprucht. Die Don Boscostrasse wird über die Ostumfahrung geführt 
und bis zur Aargauerstrasse verlängert; die genaue Linienführung und der Anschlusspunkt an die 
Aargauerstrasse sind in einem noch zu erarbeitenden Gestaltungsplan aufzuzeigen. 
 
 
d) Fuss- und Radwege (Langsamverkehr) 
 
Fussgänger: 
Wege, Plätze, Trottoirs, Durchgänge und Querungshilfen über Fahrbahnen sind flächendeckend 
zu attraktiven und bequemen Bewegungsräumen für die Fussgänger auszubauen und zu 
verknüpfen. Wichtige Zielorte, öffentliche Einrichtungen, Schulen etc. sind direkt mit den Wohn-
gebieten zu verbinden. 
 
Velofahrer: 
Der Vorteil des Velos für kurze Distanzen und das umweltfreundliche, platzsparende Verkehrs-
mittlel sollen weiter gefördert werden. Bei allen Planungen sind die Aspekte des Fussgänger- und 
Veloverkehrs in geeigneter Weise umzusetzen (je nach Strassenfunktion und Verkehrsmenge sind 
unterschiedliche Ansätze notwendig). 
 
Die Ortsteile Beromünster und Gunzwil sollen mit einer direkten Verbindung entlang der Kantons-
strasse K57 verbunden werden. Die künftige Radwegverbindung hat insbesondere als Schulweg-
verbindung zwischen dem Ortsteil Gunzwil und dem Oberstufenschulzentrum Beromünster zu 
dienen. 
 
Verschieden Massnahmenbeschriebe ("F" und "R") zeigen sinnvolle Verbesserungen auf. 
 
Neue Begegnungszonen: 
Seit Januar 2002 ist es möglich eine Zone mit Tempo 20 und Fussgängervortritt zu schaffen. 
Im Flecken, sind inbesondere in der Badgasse, Gärbigasse, Hirschenplatz, Chilegass, Ryn und der 
Centralstrasse solche Begegnungszonen zu prüfen. 
 
 
e) Öffentlicher Verkehr 
 
Die etwas exzentrische Lage des Busbahnhofs verlangt eine gute Verknüpfung aller Zubringer-
verkehrsanlagen (Fusswege, Velos, Bus, Park and Ride, PubliCar, Taxi) mit dem Angebot der 
Buslinien.  
 
Der Busverkehr hat in Beromünster vorwiegend regionalen und interregionalen Charakter. Eigent-
liche Ortsbuslinien stehen nicht zur Diskussion. Das bessere Einbinden der Regionallinien für den 
Innerortsverkehr und geeignete Bedarfssysteme (PubliCar, Ruftaxi) sind zu fördern. Der Bus-
knoten beim ehemaligen SBB-Bahnhof ist zu verbessern und entsprechend auszubauen. 
 
 
f) Konfliktpunkte und Unfallstatistiken 
 
Für die Erstellung des eigentlichen Verkehrsrichtplans wurden keine neuen Erhebungen und 
Untersuchungen der Unfälle durchgeführt. Die Verkehrssicherheit wird auf einigen Abschnitten 
durch zu hohe, nicht den örtlichen Verhältnissen angepassten Geschwindigkeiten gefährdet. 
Effektive Schwerpunkte gibt es keine. Ein häufiges Auftreten von Unfällen ist einzig im Flecken 
festzustellen, wobei dort in den Jahren 1995 bis Mitte 2000 keine verletzte Personen zu beklagen 
waren. Drei von sieben Unfällen sind auf Kollisionen beim Parkieren zurückzuführen.1 
                                                 
1 Metron Verkehrsplanung und Ingenieurbüro AG, Umfahrung des Fleckens, Brugg, November 2000, S.4 




























































